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Anleitung zum Ausfüllen von Formular 19.10 (Hygienekontrolle)

104 Armeeeigene Küchen in Kasernen, unter-
und oberirdischen Anlagen.

201 Das Tenue soll sauber sein und den Vor-
Schriften des Regl 60.1 Ziff 91 entsprechen.

202 Die Kopfbedeckung soll sauber sein und von
allen in der Küche mit der Zubereitung von
Speisen betrauten AdA getragen werden.

206 Verbände sollen sauber, gegen Wasser ge-
schützt sein und nötigenfalls öfters gewech-
seit werden.

207 Erkältete oder an Infektionskrankheiten er-
krankte AdA gehören nicht in die Küche.

307 Vorratskasten sollen mit Papieroderanderem
geeignetem Material ausgeschlagen sein.

308 Abwaschmaschinen sollen nach Gebrauch
offen und die Siebe gereinigt sein.

316 Küchenmaschinen sollen soweit nötig zum
Reinigen demontiert werden.

318/ Bürsten sind mit den Borsten zur Seite oder
319 nach unten zu trocknen.

403 Im Putzschrank soll ausser Ordnung und
Sauberkeit das ganze Putzmaterial und alle
Reinigungsmittel versorgt sein.

405 Keine leeren Kartons und Harassen in der
Küche. Ausserhalb der Küche soll das Leergut
ordentlich gelagert werden.

406 Brennstoffe (Holz oder Flüssigbrennstoffe)
sollen in der Küche nur als Handvorrat für
den laufenden Bedarf vorhanden sein.

502 Wenn je Mahlzeiten vor der Abgabe über
längere Zeit aufbewahrt werden müssen, soll-
ten diese, sobald die Dauer von 1-2 Stunden
überschritten wird, besser abgekühlt und
wieder aufgewärmt werden. Nicht verwech-
sein mit der Zubereitung in Kochkisten!

504 Abfallbehälter gehören nicht in die Küche,
sollen ordentlich und gedeckt sein und mög-
liehst täglich geleert werden.

505 Schweinefutter ist wenn möglich nicht in
Küchen aufzubewahren. Wo dies unmöglich
ist, sollen nur gerade die Speiseresten der
laufenden Mahlzeit in der Küche gehalten
werden, und der Lagerbehälter muss ausser-
halb aufbewahrt werden.

507 Geschirrtücher, Schürzen und Lappen sind in

genügender Zahl vorrätig zu halten.

601 Fleisch soll in möglichst grossen Stücken ge-
lagert/aufbewahrt werden.

803 Oft sind Dichtungen an Kühlschränken alt
und brüchig. Ein undichter Kühlschrank kühlt
nicht mehr richtig und stellt somit ein Ge-
sundheitsrisiko dar.

901 Eine Tiefkühltruhe mit starkem Eisansatz ist
entweder lange nicht mehr abgetaut worden
oder schliesst nicht richtig. In beiden Fällen
ist die Tiefkühlung ungenügend.

902 Das Tiefkühlgut soll mit Inhalt, Einfrierdatum
und evtl. Verwendungszweck beschriftet
sein.

Verwendung der Form 19.10:

Grundsätzlich nach dem vorne aufgedruckten
Schema

Original (weiss) a d Fach Dw an BAMVET, 3003 Bern

1. Kopie (grün) a d Fach Dw an OKK, 3003 Bern

2. Kopie (blau) bleibt beim Aussteller.

Sie lesen im nächsten <Der Fourier»

In einer früheren Ausgabe baten wir um die Mit-
hilfe unserer Leser zum Thema «EDV für den
Fourier in Rechnungswesen und Truppenhaus-
halt» (Computereinsatz in der Armee). Mehrere
Einsendungen sind eingetroffen. Wir versuchen
in der April-Ausgabe eine Auswertung dieser

guten Unterlagen zu bringen. Ebenfalls folgt
eine Vorschau zur Delegiertenversammlung des

Schweizerischen Fourierverbandes vom Freitag,
15. Mai 1987 in Brugg, am Vorabend der
20. Schweizerischen Wettkampftage der Hell-
grünen Verbände. - Nebenbei bemerkt:

Hast Du Dich schon angemeldet?
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